
Wert der  Versicherungsagentur
Überraschend hat ein Instanzgericht entschieden, dass einer Versicherungsagentur ein über  
den Substanzwert hinausgehender Wert zukommt. Soweit die Entscheidung in der Berufung  
aufgehoben wurde, kann das Berufungsurteil nicht durchgehend überzeugen.
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Die Frage, ob einer Versicherungsagen-
tur ein Verkehrswert zukommt oder ein künf-
tiger Ausgleichsanspruch einen Vermögens-
wert aus dem Agenturgeschäftsbetrieb dar-
stellt, stellt sich in der Praxis nicht selten beim 
Streit um den Zugewinnausgleich nach der 
Ehescheidung. In einem solchen Streitfall hat-
te das Amtsgericht Coesfeld1 den Ausgleichs-
anspruch aus der Tätigkeit eines beklagten 
Ehegatten als Versicherungsvertreter bei der 
Bemessung des Zugewinnausgleichs berück-
sichtigt. Gegen das Urteil ging der Vertreter 
in Berufung. Das Oberlandesgericht Hamm2 
gab ihm im Ergebnis Recht.

Der Senat begründete seine Auffassung, 
nach der die Versicherungsagentur im Rah-
men des Zugewinns nicht mit dem Wert des 
Ausgleichsanspruchs zu berücksichtigen sei, 
im Wesentlichen auf die folgenden Erwägun-
gen. Grundsätzlich bemesse sich der Unter-
nehmenswert einer Versicherungsagentur 
nach dem Substanzwert. Das ist der Wert des 
Sachvermögens auf der Grundlage des Wie-
derbeschaffungswertes, also der Wert der 
Arbeitsgeräte, der Einrichtungsgegenstän-
de und eventuell der vorhandenen Fahrzeu-
ge. Ein Goodwill sei am Markt für eine Ver-
sicherungsagentur nicht zu realisieren, da 
die persönliche Leistung des Vertreters im 
Vordergrund stehe. Dieser subjektbezogene 
Wert werde allein von dem Vertreter genutzt, 
könne von ihm aber nicht als Vermögenswert 
realisiert werden, da er nicht übertragbar sei. 
Auch ein späterer Ausgleichsanspruch gebie-
te es nicht, der Stellung des Vertreters bei der 
Ermittlung des Zugewinnausgleichs einen 
Wert beizumessen. Dies gelte jedenfalls, wenn 
der Anspruch noch keinen Vermögenswert 
darstelle. Dies sei der Fall, wenn der Vertre-
ter ihn nicht geltend machen könne, der Ver-
tretervertrag also noch bestehe und deshalb 
ungewiss sei, ob der Anspruch später einmal 
zum Tragen komme. Unter diesen Umstän-
den bestehe nur eine Chance, die nicht als 
Vermögenswert für die Berechnung des Zu-
gewinns angesetzt werden könne.

Die Entscheidung setzt zwar die bisherige 
Rechtsprechung fort, die einem Agenturge-
schäftsbetrieb im Allgemeinen keinen Ver-
kehrswert beimisst.3 Die hierfür tragende Er-
wägung, dass der Vertretervertrag nicht gegen 
den Willen des Unternehmers auf einen Drit-

ten übertragen werden kann,4 gilt jedoch nicht 
uneingeschränkt. Nach § 152 Satz 1  UmwG 
kann ein Einzelkaufmann sein Unternehmen 
aus seinem Vermögen ausgliedern und nach 
§§ 153 ff. UmwG auf ein bestehendes Unter-
nehmen (Ausgliederung zur Aufnahme) oder 
nach §§ 158 ff. UmwG auf ein neu zu gründen-
des Unternehmen (Ausgliederung zur Neu-
gründung) etwa eine GmbH übertragen.5 Ge-
mäß § 152  UmwG erfolgt diese Übertragung 
dann im Wege der Ausgliederung zur Neu-
gründung einer GmbH oder zur Aufnahme in 
eine GmbH. Voraussetzung für die Ausglie-
derung ist nach § 152 Satz 2 UmwG, dass die 
Verbindlichkeiten des Einzelkaufmanns sein 
Vermögen nicht überschreiten. 

Ausgliederung in eine  
neu zu gründende GmbH 

Die Ausgliederung zur Neugründung stellt 
einen Unterfall der Spaltung zur Neugründung 
dar, auf die neben den besonderen Vorschriften 
der §§ 152 ff. UmwG nach § 135 Abs. 1 Satz 1 
 UmwG mit wenigen Ausnahmen die allgemei-
nen Vorschriften der §§ 126 ff.  UmwG über 
Spaltung zur Aufnahme anwendbar sind. Nach 
§ 131 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UmwG hat die Eintra-
gung der Ausgliederung eines Unternehmens 
aus dem Vermögen eines Einzelkaufmanns in 
das Handelsregister zur Folge, dass der aus-
gegliederte Vermögensteil einschließlich der 
Verbindlichkeiten auf den neu gegründeten 
Rechtsträger übergeht. Voraussetzung des 
Rechtsüberganges ist, dass der Einzelkauf-
mann in das Handelsregister eingetragen ist.

Ein Handelsvertreter kann also seine ein-
zelkaufmännisch geführte Versicherungsagen-
tur aus seinem Vermögen abspalten und auf ei-
ne neu zu gründende GmbH übertragen, wenn 
seine Verbindlichkeiten sein Vermögen nicht 
übersteigen und das einzelkaufmännische Un-
ternehmen kaufmännische Einrichtungen er-
fordert, wovon ab einem Jahresprovisionsvo-
lumen von 100 000 Euro ausgegangen wird6. 
Nach Eintragung der Umwandlung im Han-
delsregister kann der Vertreter die Geschäfts-
anteile der GmbH an einen Dritten veräußern. 
Dabei bleibt der auf die GmbH übergegange-
ne Vertretervertrag mit dem Versicherer von 
diesem Vorgang unberührt. Vertragspartner 
des Versicherers bleibt die GmbH.

Zwar sind nach § 131 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 
UmwG solche Gegenstände von einer Übertra-
gung ausgenommen, die durch Rechtsgeschäft 
nicht übertragen werden können. Einer Über-
tragbarkeit einer Versicherungsagentur steht 
die Norm jedoch nicht entgegen. Denn der Ver-
sicherungsvertretervertrag hat kein höchst-
persönliches Recht zum Inhalt, das durch 
Rechtsgeschäft schlechterdings nicht übertra-
gen werden kann. Dies zeigt die Vorschrift des 
§ 89 b Abs. 3 Nr. 3 HGB. Sie setzt eine rechtsge-
schäftliche Übertragung eines Agenturvertra-
ges voraus. Darüber hinaus bleiben nach § 132 
Satz 1 UmwG allgemeine Vorschriften, welche 
die Übertragbarkeit eines bestimmten Gegen-
standes ausschließen, von der Eintragung der 
Ausgliederung unberührt. In den Fällen, in de-
nen eine Übertragung der Versicherungsagen-
tur auf einen Dritten vertraglich ausgeschlos-
sen ist, wäre daher ein Goodwill nicht zu rea-
lisieren. Ohne die Prüfung, ob im Streitfall die 
Möglichkeit bestanden hat, die einzelkaufmän-
nische Agentur in eine GmbH umzuwandeln, 
durfte der Senat daher nicht ausschließen, dass 
sich am Markt ein Goodwill für die Versiche-
rungsagentur realisieren lässt.

Zutreffend hat der Senat dagegen dem 
Ausgleich nach den „Grundsätzen“ die Qua-
lität einer Anwartschaft abgesprochen, zumal 
auch er voraussetzt, dass Unternehmervorteile 
gegeben sind und die Zuerkennung des Aus-
gleichs der Billigkeit entspricht.
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